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I SCHWEIZERISCHER SENIORENRAT

Altersgrenzen sind fehl am Platz
«Wir /assea uns unsere Tec/ife nic/if ne/imen» Zuufeie die L7bersc/zrifZ über einer

Tagung in Bern, zu der auf Ende Januar der Sc/uneizerisc/ie Seniorenrai eingeZaden

batte. Im ZVJiiieZpun/ci stand ein Guiacdien über AZiersZimiien.

VON ARNOLD B. STAMPFLI

Schweizweit
ist in gedruckten und

elektronischen Medien berichtet
worden, dass der Schweizerische

Seniorenrat (SSR) sich durch ein Gutach-

ten der Basler Professoren René Rhinow
und Markus Schefer in seinem Kampf ge-

gen Alterslimiten bestärkt fühlt. Er er-

wartet deshalb, dass Altersbegrenzungen
für politische Mandate auf allen Ebenen
fallen gelassen werden. Dies, obwohl das

erwähnte Gutachten zwar ganz klar fest-

hält, solche Limiten stünden im Gegen-
satz zur neuen Bundesverfassung, aber

eine Einschränkung für vollamtliche Exe-

kutivfunktionen offen lässt.

Erfolg der Medienkonferenz
Vorgängig dieser Tagung war zu einer
Medienkonferenz eingeladen worden,
die von Journalisten gut besucht war.
Aus zeitlichen Gründen fehlte es ihnen
dann allerdings an der Möglichkeit, der

UMFRAGE BEI DEN KANTONEN

Neun Kantone haben angegeben, dass

sie weder auf kantonaler noch auf kom-
munaler Ebene Alterslimiten kennen,
nämlich ZH, SZ, OW, NW, ZG, TG, Tl, VD

und NE. Drei Kantone haben auf bei-
den Ebenen Alterslimiten, nämlich BE,

GL und SG. Nur auf kantonaler Ebene

meldeten acht Kantone solche Limiten,
es sind dies LU, FR, AR, AI, GR, AG, VS

und GE. Der Kanton Jura kennt ledig-
lieh auf Gemeindeebene eine Alters-
limite. Schliesslich haben acht Kanto-

ne verlauten lassen, dass sie nicht
wissen, ob konkret Gemeinden Alters-
limiten aufweisen, nämlich LU, UR, GL,

FR, SO, BS, BL und SH.

Tagung selber beizuwohnen. Deshalb
soll hier über deren Verlauf berichtet wer-
den. Dabei sei durchaus anerkannt, dass

die Journalisten für die Anliegen des SSR

Verständnis zeigten. Daneben war jedoch
der Titel «Alte klammern sich an Macht»,
unter dem ein relativ kurzer Bericht in
Zeitungen rund um den Zürichsee er-
schienen ist. An der Tagung ist nämlich
mit aller Deutlichkeit gesagt worden,
dass man sich nicht gegen Amtszeit-
beschränkungen wehre, weil diese für
alle Politiker Gültigkeit besitzen.

Kein Rückzug aus der Öffentlichkeit
Mehrere Votanten haben an der Tagung
selber aufgezeigt, dass sich ältere Men-
sehen, so es ihre Gesundheit erlaubt,
keineswegs aus dem öffentlichen Leben
einfach zurückziehen. Nationalrat Felix

Walker, St. Gallen, etwa sagte: «Wenn

man im Leben viele Fehler gemacht hat,
ist es schade, wenn man das nicht im AI-
ter einbringen kann.» Das Milizsystem,
wie es die Schweiz im politischen Be-

reich kennt, könnte ohne Freiwilligkeit
nicht bestehen. Dass die ältere Generati-

on am politischen Leben interessiert sei,

Das Gutachten zu den
Alterslimiten hat an der

Tagung des SSR für viel

Gesprächsstoff gesorgt.

zeige sich bei der relativ stärkeren Betei-

ligung an Wahlen und Abstimmungen.

Unterschiede von Kanton zu Kanton
Eine von SSR-Mitglied Arthur Züger,
Wangen SZ, vorgetragene Analyse hat er-

geben, dass es in der Schweiz nur neun
Kantone gibt, die keine Alterslimiten für
politische Ämter kennen (vgl. Kasten).

Aufgrund dieser Situation hat National-
rätin Christine Egerszegi, Mellingen AG,

im Nationalrat eine Motion eingereicht,
die vom Bundesrat einen Bericht zur Se-

niorendiskriminierung in der Schweiz

verlangt. Bis Ende Juni sollen Parlament
und Öffentlichkeit informiert werden. In
Kenntnis dieses Berichtes will dann der

SSR, wie Angeline Fankhauser, Oberwil
BL, wiederholt betont hat, die Abschaf-

fung aller Begrenzungen fordern.

Das Gutachten zu den Alterslimiten ist im Internet
unter www.ssr-csa.ch zu finden (Rubrik «Aktuell»).
Es kann ausserdem bestellt werden beim Schwei-
zerischen Seniorenrat SSR, Postfach, 8027 Zürich.

SSR
CSA

Schweizerischer Seniorenrat
Conseil suisse des aînés
Consiglio svizzero degli anziarii

/n y'eder zwe/fen Ausgabe der Ze/'f/upe erseberbf erbe Se/'fe des SSR. Dre auf d/'eser Se/'fe veröffenf/r'cbfe /Werbung muss n/cbf m/f der /Werbung der
Redabf/on der Ze/f/upe und der Gescbäfc/e/fung von Pro Senecfufe Schwerz übererbsf/mmen.
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